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SWB WärmeKompakt getrennte Messung - Antrag zur Lieferung von Wärmestrom  
Bitte füllen Sie alle Felder deutlich und in Druckbuchstaben aus und senden uns dieses Formular per Post an Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG, 
Am Hohen Markstein 3, 74722 Buchen oder faxen es bequem an die 0 62 81 / 535-180.                                                                                               
 

KUNDENDATEN / LIEFERADRESSE (*Pflichtangaben) 
                                                              

   
Vertragskontonummer (soweit vorhanden)                          Zähler-Nr.* 
     

   
Name, Vorname*            Geburtsdatum*        

   
Straße, Haus-Nr.*             
 

   
Postleitzahl *  Ort * 
 

   

Telefon   E-Mail  
 

RECHNUNGSADRESSE (falls abweichend von der Lieferadresse)   

   
Straße, Haus-Nr.            
 

   
Postleitzahl  Ort 
 

STROMLIEFERUNGSVERTRAG 
 

Zwischen dem o. g. Kunden und der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG wird auf Grundlage der beigefügten „Allgemeinen Bestimmungen“ und den 
umseitigen „Besonderen Bedingungen“ dieser Vertrag über die Lieferung und den Bezug elektrischer Energie zu folgenden Konditionen geschlossen 
(Preisstand 01.09.2011). Dieser Vertrag ersetzt, soweit vorhanden, den bestehenden Stromlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Buchen für die genannte 
Zählernummer. Der Kunde ist damit einverstanden, dass bereits geleistete Abschlagszahlungen auf diesen Vertrag übertragen werden. 
 

Messung getrennt vom übrigen 
Stromverbrauch HT 

 
NT 

SWB-Strompreis netto 10,20 6,75 

Stromsteuer und Umlagen netto¹ 5,61 5,61 

Verbrauchspreis netto² 15,81 12,36 

C
en

t/
kW

h
 

Verbrauchspreis brutto 18,81 14,71 

Grundpreis netto 8,49 

€/
M

o
n

at
 

Grundpreis brutto 10,10 
 

VOLLMACHT (nur ausfüllen, wenn Sie derzeit nicht von der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG beliefert werden) 
 

Hiermit bevollmächtige ich die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG, meinen bestehenden Stromlieferungsvertrag für die oben angegebene Lieferstelle zum 
nächstmöglichen Termin zu kündigen und sowohl die hierfür erforderlichen  Erklärungen in meinem Namen abzugeben sowie die für die Stromlieferung 
erforderlichen Verträge abzuschließen. 
 

   
Name des bisherigen Lieferanten     Kunden-Nr. 
 

  

Vertragsende       
 

ZAHLUNGSWEISE 
 

Ich nehme am bequemen Einzugsermächtigungsverfahren teil und ermächtige die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG die jeweils zur Zahlung fälligen Beträge 
bei nachstehendem Kreditinstitut einzuziehen.  
 

   
Kreditinstitut      BLZ 
 

    
Kontonummer                                   Kontoinhaber                            Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 

Die umseitigen Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und akzeptiert. 
 

   
Ort, Datum       Unterschrift des Kunden  
 

WIDERRUFSBELEHRUNG / DATENSCHUTZ 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen (erfolgte die Widerrufsbelehrung nach Vertragsschluss: einen Monat) ohne Angaben von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Frist gilt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufes. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG, Am Hohen Markstein 3, 74722 Buchen  
Fax: 06281/535-180,  E-Mail: info@swb4u.de. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. bezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) auch in elektronischer Form gespeichert, verarbeitet und 
genutzt. Soweit erforderlich, werden die Daten an die an der Abwicklung dieses Vertrages beteiligten Unternehmen (z.B. Netz- sowie 
Messstellenbetreiber) weitergegeben. 
 

   

Ort, Datum          Unterschrift des Kunden 

 

¹ Die Stromsteuer und Umlagenwerte sind gerundet und betragen derzeit für die 
EEG-Umlage 3,530 Cent/kWh, die KWK-Umlage 0,030 Cent/kWh und für die 
Stromsteuer 2,05 Cent/kWh.  
² Der Nettopreis ist gerundet und ergibt sich aus der Summe von SWB-Strompreis 
HT/NT, Stromsteuer und Umlagen.  
Die Bruttopreise verstehen sich inkl. derzeit 19% Umsatzsteuer und sind gerundet.  
 

Begrenzt bis zum 31.12.2012 wird ein Bonus von 1,84 Cent/kWh 
auf den Verbrauchspreis HT/NT brutto gewährt. 



Sitz der Gesellschaft: Buchen ’ AG Mannheim HRA 460356 ’  Persönlich haftende Gesellschafterin: Management Stadtwerke Buchen GmbH 
HRB  460634    ’    Vorsitzender des Aufsichtsrates:  Bürgermeister Roland Burger    ’    Geschäftsführer:  Kurt Hemberger,   Matthias Gruber 
Bankverbindung: Sparkasse Neckartal-Odenwald Kto.-Nr. 7010705 BLZ 67450048 ’ Volksbank Franken eG Kto.-Nr. 1340000 BLZ 67461424 
 

Besondere Bedingungen zum Stromlieferungsvertrag 
SWB WärmeKompakt  Stand 01. September 2011 
 
1. Anlagenumfang 

Die Anlage umfasst eine Elektro-Speicherheizung für 
Warmwasserspeicher sowie Ergänzungsheizung. Für jede 
Änderung der Elektro-Speicherheizung, die zu einer Änderung 
der Anschlussleistung führt, ist die vorherige Zustimmung des 
Netzbetreibers erforderlich. Im Falle einer Erhöhung der 
Anschlussleistung sind eventuell entstehende Kosten für die 
Veränderung des Anschlusses sowie eventuelle Netzbeiträge 
von Ihnen zu tragen. Sie verpflichten sich den endgültigen 
Ausbau der Elektro-Speicherheizungsanlage unaufgefordert 
den Stadtwerken in Textform mitzuteilen. 
 
2. Freigabe 

Die Freigabe zur zeitlich begrenzten Aufladung der Elektro-
Speicherheizungsanlage erfolgt innerhalb der Schwachlastzeit 
(NT), die durch den Netzbetreiber festgelegt wird. Je nach 
örtlichen Netz- und Betriebsverhältnissen kann eine 
nachrangige Zusatzfreigabe außerhalb der Schwachlastzeit 
(HT) erfolgen. 
Nähere Informationen zu den Schaltzeiten erhalten Sie bei 
Ihrem örtlichen Netzbetreiber oder nach entsprechender 
Beauftragung durch die Stadtwerke Buchen. 
 

3. Messung 

Der Stromverbrauch der gesamten im Stromlieferungsvertrag 
definierten Anlage wird getrennt vom übrigen Stromverbrauch  

 
erfasst. Art, Zahl und Größe der Mess- und Schalteinrichtungen 
werden vom Netzbetreiber festgelegt und stehen im Eigentum 
des Messstellenbetreibers. 
 
4. Elektroinstallation 

Die Elektro-Speicherheizungsanlage ist nach den anerkannten 
Regeln der Technik und den „Technischen 
Anschlussbedingungen für den Anschluss an das 
Niederspannungsnetz“ (TAB) des Netzbetreibers zu planen, 
auszuführen und betriebsfähig zu halten. 
 
5. Vertragsdauer und Preise 

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit von 12 Monaten, gerechnet 
ab Lieferbeginn. Er verlängert sich jeweils um 6 Monate, sofern 
er nicht gemäß Punkt 2 Absatz 1 der Allgemeinen 
Bestimmungen gekündigt wird. 
 
6. Netto-Preisgarantie/Weitergabe von Preisänderungen 

Der Vertrag hat bis zum Ende der Erstlaufzeit eine Netto-
Preisgarantie, d.h. der Preis bleibt unverändert mit Ausnahme 
von Änderungen der Umsatz- und Stromsteuer bzw. 
eventuellen neuen Steuern gemäß Punkt 9.2 Absatz 3 und 4 
der Allgemeinen Bestimmungen sowie Änderungen der EEG- 
und KWK-Umlage gemäß Punkt 9.2 Absatz 2 der Allgemeinen 
Bestimmungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen über Preise stehen Ihnen auf unserer Homepage www.swb4u.de zum Download bereit. 

Persönlich erreichen Sie uns in unserem KundenForum, telefonisch sind wir unter unserer kostenfreien Servicenummer 0800 535 0 535 für Sie da. 



Allgemeine Bestimmungen 
Wärmestrom 
 
 
Für die Lieferung elektrischer 
Energie an Kunden der Stadtwerke 
Buchen GmbH & Co KG (SWB) 
Stand 1. August 2011 
 
1. Wann kommt Ihr Stromliefe-
rungsvertrag zustande? 
Wann werden Sie mit Strom be-
liefert? 
(Punkt 1 gilt für Sie nur, wenn Sie 
von einem anderen Stromliefe-
ranten versorgt werden.) 
(1) Der Stromlieferungsvertrag ist 
abgeschlossen, wenn die SWB Ihren 
Auftrag annimmt und ihn innerhalb 
der 4-wöchigen Frist in Textform be-
stätigt (Vertragsbestätigung). 
(2) Unter Berücksichtigung der 
Regelungen zum Lieferantenwechsel 
beginnt Ihre Belieferung zum frühest-
möglichen Zeitpunkt. In der Regel ist 
das am 1. des übernächsten Monats 
nach dem Datum der Vertrags-
bestätigung – jedoch nicht bevor Ihr 
bisheriger Stromlieferungsvertrag 
beendet ist. Den Lieferbeginn teilt 
Ihnen die SWB mit. Kann Ihr bis-
heriger Stromlieferungsvertrag nicht 
innerhalb von 4 Monaten – gerech-
net ab dem Datum der Vertrags-
bestätigung – beendet werden, 
haben sowohl die SWB als auch Sie 
das Recht, den vorliegenden Vertrag 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  
 
2. Wie verhält es sich mit der 
Laufzeit Ihres Vertrags?  
Was müssen Sie im Fall eines Um-
zugs beachten? 
(1) Nach Ende der vereinbarten 
Erstlaufzeit verlängert sich Ihr Strom-
lieferungsvertrag jeweils um 
6 Monate, wenn weder Sie noch die 
SWB vom Kündigungsrecht Ge-
brauch machen. Sowohl Sie als auch 
die SWB können mit einer Frist von 
3 Monaten auf das Ende der Lauf-
zeit in Textform (also z. B. per Brief, 
Fax oder E-Mail) kündigen. Die SWB 
stellt ausdrücklich klar, dass im Fall 
einer Kündigung des Vertrags, 
insbesondere wegen eines Wechsels 
des Lieferanten, von der SWB keine 
gesonderten Entgelte verlangt 
werden. 
(2) Wenn Sie umziehen, können 
sowohl Sie als auch die SWB den 
Stromlieferungsvertrag jederzeit mit 
2-wöchiger Frist zum Monatsende, 
frühestens jedoch zum Datum Ihres 
Auszugs, in Textform kündigen. Eine 
Übertragung des Stromlieferungs-
vertrags auf Ihre neue Abnahme-
stelle bedarf der Zustimmung der 
SWB. 
 
3. Wie und in welchem Umfang 
liefert die SWB? Für welche 
Zwecke dürfen Sie den Strom ver-
wenden? Was gilt bei Unterbre-
chungen oder Unregelmäßig-
keiten in der Stromversorgung? 

 
 
 
(1) Die SWB schließt die Verträge, 
die für die Durchführung der Strom-
lieferung erforderlich sind, mit dem 
Netzbetreiber ab. Die SWB ergreift 
die ihr möglichen Maßnahmen, um 
Ihren am Ende des von Ihnen ge-
nutzten Netzanschlusses Strom zu 
den jeweiligen Preisen und Bedin-
gungen des Stromlieferungsvertrags 
zu liefern. Ihre Berechtigung zur 
Nutzung des Netzanschlusses richtet 
sich nach der Niederspannungsan-
schlussverordnung (BGBl.I 2006, S. 
2477). 
(2) Welche Stromart (Drehstrom oder 
Wechselstrom) und Spannungsart 
Ihnen geliefert wird, ergibt sich aus 
den technischen Gegebenheiten des 
Netzanschlusses und der Beschaf-
fenheit Ihrer Anlage. 
(3) Die SWB wird Ihren gesamten 
leistungsgebundenen Strombedarf 
im Rahmen des mit Ihnen geschlos-
senen Stromlieferungsvertrags de-
cken und Ihnen im vertraglich vor-
gesehenen Umfang jederzeit Strom 
zur Verfügung stellen. Von dieser 
Pflicht ist die SWB jedoch befreit,  
a) soweit im Stromlieferungsvertrag 
eine zeitliche Beschränkung der 
Stromlieferung festgelegt ist,  
b) soweit und solange der Netzbe-
treiber den Netzanschluss und die 
Nutzung des Anschlusses nach § 17 
oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Nie-
derspannungsanschlussverordnung 
unterbrochen hat oder  
c) soweit und solange die SWB an 
der Erzeugung, dem Bezug oder der 
Lieferung des Stroms entweder 
durch höhere Gewalt oder durch 
sonstige Umstände, deren Besei-
tigung der SWB nicht möglich ist 
oder wirtschaftlich nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist. Bei der 
Beurteilung  der Zumutbarkeit findet 
§ 36 Absatz 1 Satz 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes entsprechende 
Anwendung. 
(4) Bei einer Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Stromver-
sorgung ist die SWB von der Pflicht, 
Strom zu liefern, dann befreit, soweit 
es sich um die Folgen einer Störung 
des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt. Das gilt 
nicht, soweit die Unterbrechung auf 
nicht berechtigten Maßnahmen der 
SWB nach Punkt 12 dieser Allge-
meinen Bestimmungen beruht. 
(5) Hinweis der SWB zur Haftung 
bei Versorgungsstörungen: Sie 
können im Falle einer Unterbre-
chung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Stromversorgung Ihre An-
sprüche gegenüber dem Netzbe-
treiber geltend machen, soweit es  
sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs einschließlich des Netz-
anschlusses handelt. Die SWB wird 
Ihnen auf Wunsch unverzüglich über 
die mit der Schadensverursachung  

 
 
 
durch den Netzbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft geben, als sie der SWB 
bekannt sind oder in zumutbarer 
Weise von der SWB aufgeklärt wer-
den können.  
(6) Wenn Ihr Jahresverbrauch größer 
als 100.000 kWh ist, können sowohl 
Sie als auch die SWB in Textform 
verlangen, dass über eine An-
passung Ihres Vertrags verhandelt 
wird. Sollten wir uns über diese 
Anpassung nicht innerhalb eines 
Monats einigen können, kann der-
jenige, der die Anpassung verlangt 
hat, den Vertrag mit einer Frist von 
1 Monat zum Monatsende kündigen.  
(7) Der von der SWB gelieferte 
Strom wird nur für die Zwecke Ihres 
eigenen Letztverbrauchs zur Verfü-
gung gestellt. 
 
4. In welchem Umfang beziehen 
Sie Ihren Strom bei der SWB? Was 
müssen Sie beachten, wenn Sie 
selbst Strom erzeugen? 
(1) Sie beziehen von der SWB Ihren 
gesamten leistungsgebundenen 
Strombedarf. 
(2) Davon ausgenommen sind Ei-
genanlagen zur Nutzung der Kraft-
Wärme-Kopplung (mit bis zu 
50  Kilowatt elektrischer Leistung) 
und aus erneuerbaren Energien, 
außerdem Eigenanlagen, die Ihren 
Bedarf dann decken, wenn die 
Stromversorgung durch die SWB 
ausfällt (sogenannte Notstrom-
aggregate). Sie dürfen Notstrom-
aggregate außerhalb ihrer eigent-
lichen Bestimmung nur zur 
Erprobung (maximal 15 Stunden 
monatlich) betreiben. 
 
5. Wem müssen Sie Zutritt ge-
statten? 
Sie sind verpflichtet, den mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten 
der SWB oder des Netzbetreibers 
Zutritt zu Ihrem Grundstück und 
Ihren Räumen zu ermöglichen. Das 
Zutrittsrecht gilt, soweit dies zur 
Ermittlung preislicher Bemes-
sungsgrundlagen, zur Ablesung der 
Messeinrichtungen oder nach Maß-
gabe von Punkt 12 dieser Allgemei-
nen Bestimmungen zur Unterbre-
chung und Belieferung erforderlich 
ist.  
 
6. Wer liest den Zählerstand ab 
und was müssen Sie dabei 
beachten? 
(1) Die SWB ist berechtigt, für Ihre 
Abrechnung die Ablesedaten zu 
verwenden, die sie vom Netzbe-
treiber, vom Messstellenbetreiber 
oder vom Messdienstleister erhalten 
hat.  
(2) Ihr Zählerstand wird von der SWB 
oder auf Wunsch der SWB von Ihnen 
selbst abgelesen, und zwar dann, 



wenn es für eine Abrechnung nötig 
ist, aufgrund eines Lieferanten-
wechsels erfolgt oder ein berech-
tigtes Interesse der SWB an einer 
Überprüfung der Ablesung besteht. 
Wenn es Ihnen nicht zumutbar ist, 
den Zählerstand selbst abzulesen, 
können Sie dieser Selbstablesung im 
Einzelfall widersprechen. Ist dieser 
Widerspruch berechtigt, wird die 
SWB kein gesondertes Entgelt für 
eine eigene Ablesung verlangen.  
(3) Wenn der Zutritt zur Messein-
richtung nicht möglich ist, kann die 
SWB Ihren Verbrauch auf Grund-
lage der letzten Ablesung schätzen. 
Sind Sie Neukunde, erfolgt die 
Schätzung nach dem Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden unter ange-
messener Berücksichtigung der tat-
sächlichen Verhältnisse. Ihr Ver-
brauch wird auch dann auf die eben 
ausgeführte Art geschätzt, wenn Sie 
eine Selbstablesung nicht oder aber 
verspätet vornehmen, obwohl Sie 
nach Absatz 2 hierzu verpflichtet 
sind. 
 
7. Dürfen Sie die Messeinrich-
tungen überprüfen lassen? Wer 
trägt die Kosten? 
Sie können jederzeit ein Nachprüfen 
der Messeinrichtung durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle beim Mess-
stellenbetreiber verlangen. Wenn Sie 
den Antrag auf Nachprüfung nicht 
bei der SWB stellen, müssen Sie die 
SWB mit der Antragstellung infor-
mieren. Die Kosten der Prüfung 
werden von der SWB getragen, falls 
die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschrei-
tet. Ist dies nicht der Fall, so tragen 
Sie die Kosten der Prüfung.  
 
8. Wie werden Berechnungsfehler 
behandelt?  
(1) Ergibt die Nachprüfung der 
Messeinrichtung ein Überschreiten 
der Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrags festgestellt, wird 
Ihnen der Betrag erstattet, den Sie 
zu viel bezahlt haben.  
Sollte der geleistete Betrag zu nied-
rig sein, so müssen Sie nachbe-
zahlen. Ist das Ausmaß des Fehlers 
nicht einwandfrei festzustellen oder 
zeigt eine Messeinrichtung nicht an, 
ermittelt die SWB den Verbrauch für 
die Zeit seit der letzten fehlerfreien 
Ablesung durch eine Schätzung. Die 
Schätzung für die Zeit seit der letzten 
fehlerfreien Ablesung erfolgt aus 
dem Durchschnittsverbrauch des ihr 
vorhergehenden und des der 
Feststellung des Fehlers nachfol-
genden Ablesezeitraums oder auf-
grund des vorjährigen Verbrauchs. 
Die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Berechnungsfehlern aufgrund einer 
nicht ordnungsgemäßen Funktion 
einer Messeinrichtung gilt folgendes: 
Grundlage für die Nachberechnung 
ist der vom Netzbetreiber, Mess-
stellenbetreiber oder Messdienst-
leister ermittelte und Ihnen mitge-
teilte korrigierte Verbrauch.  
(2) Ansprüche nach Punkt 8 
Absatz 1 beschränken sich auf den 
letzten Ablesezeitraum vor Fest-

stellung des Fehlers. Kann die 
Auswirkung des Fehlers jedoch über 
einen längeren Zeitraum festgestellt 
werden, sind die Ansprüche auf läng-
stens 3 Jahre beschränkt.  
 
9. Wie setzen sich die Strompreise 
zusammen? Wann und wie kommt 
es zu Preisänderungen? 
 
9.1 Zusammensetzung der Preise 
(1) Die SWB beliefert Sie zu den im 
Vertragsformular genannten Prei-
sen. Die Preise enthalten insbe-
sondere Beschaffungs- und Ver-
triebskosten, das an den örtlichen 
Netzbetreiber zu zahlende Netznut-
zungsentgelt, das Entgelt für die 
Messung und den Messstellen-
betrieb (für einen Zähler), die 
Abrechnung, die Stromsteuer und 
die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlich festgelegten Höhe, die 
Konzessionsabgaben sowie die 
Umlagen aus dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG-Umlage) und 
dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 
(KWK-Umlage).  
(2) Wenn eine Tarifschaltung oder 
ein Stromwandler erforderlich ist, 
berechnen wir Ihnen zusätzlich für 
eine Tarifschaltung einzeln brutto 
11,22 €/Jahr sowie für einen Strom-
wandler einzeln brutto 20,03 €/Jahr. 
Es werden im Standardfall 3 Strom-
wandler je Messstelle benötigt.  
(3) Die Höhe der EEG- und KWK-
Umlagen ist im Vertragsformular in 
Cent pro kWh ausgewiesen. Die 
EEG-Umlage hat die SWB gemäß 
§ 64 Absatz 3 EEG (Gesetz zur 
Neuregelung des Rechts der 
Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich) in Verbindung mit § 3 
AusglMechV (Verordnung zur 
Weiterentwicklung des bundes-
weiten Ausgleichsmechanismus) an 
den zuständigen Übertragungsnetz-
betreiber zu zahlen. Die Höhe dieser 
EEG-Umlage wird gemäß § 64 
Abs. 3 EEG in Verbindung mit § 3 
AusglMechV von den Übertra-
gungsnetzbetreibern jährlich er-
mittelt und auf ihrer gemeinsamen 
Internetseite (www.eeg-kwk.net) bis 
zum 15. Oktober eines Jahres für 
das jeweils folgende Jahr in Cent pro 
kWh veröffentlicht. Die KWK-Umlage 
ist an den örtlichen Netzbetreiber zu 
zahlen und ergibt sich aus der 
Verpflichtung der Netzbetreiber nach 
KWK-G (Gesetz für die Erhaltung, 
die Modernisierung und den Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung) zur 
Zahlung entsprechender Aufschläge 
an den zuständigen Übertragungs-
netzbetreiber. Die Höhe dieser KWK-
Umlage wird von den Übertragungs-
netzbetreibern jährlich ermittelt und 
auf ihrer gemeinsamen Internetseite 
(www.eeg.kwk.net) im Voraus für 
das jeweils folgende Jahr in Cent pro 
kWh veröffentlicht.  
(4) Über die jeweils aktuellen 
Strompreise der SWB können Sie 
sich zudem jederzeit im Internet 
unter www.swb4u.de informieren.  
 
9.2 Änderungen von Steuern und 
Abgaben sowie der EEG- und 
KWK-Umlage 
(1) Während der gesamten Vertrags-
laufzeit, also auch während der 

Geltungsdauer der Netto-Preisga-
rantie, gelten in Bezug auf Preis-
änderungen die nachfolgenden Ab-
sätze. 
(2) Die SWB ist berechtigt und 
verpflichtet, die Preise im Umfang 
und zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens künftiger Änderungen der 
EEG-Umlage anzupassen. Dasselbe 
gilt bei künftigen Änderungen der 
KWK-Umlage. Diese Preisände-
rungen werden erst nach brieflicher 
Mitteilung an den Kunden wirksam, 
die von der SWB mindestens 
6 Wochen vor der beabsichtigten  
Änderung vorgenommen werden 
muss. Die SWB wird zu den beab-
sichtigten Änderungen zeitgleich mit 
der brieflichen Mitteilung an den 
Kunden die Änderungen auf ihrer 
Internetseite veröffentlichen. 
Der Vertrag kann im Falle einer 
Änderung der Preise nach 
Maßgabe von Punkt 9.5 gekündigt 
werden.  
(3) Die SWB ist berechtigt und ver-
pflichtet, die Preise im Umfang und 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
künftiger Änderungen der Umsatz-
steuer anzupassen. Dasselbe gilt bei 
künftigen Änderungen der Strom-
steuer. Diese Preisänderungen er-
folgen ohne Ankündigung und 
berechtigen nicht zur Kündigung 
nach Punkt 9.5. Das ordentliche 
Kündigungsrecht in Punkt 2 Ab-
satz 1 bleibt hiervon unberührt.  
(4) Falls nach Vertragsschluss 
weitere Energiesteuern, sonstige die 
Beschaffung, Übertragung, Netz-
nutzung oder den Verbrauch von 
elektrischer Energie belastende 
Steuern, Abgaben oder vergleich-
bare staatlich veranlasste Belas-
tungen (z. B. im Zusammenhang mit 
dem CO2-Emissionshandel), wirk-
sam werden gilt Punkt 9.4 entspre-
chend.  
 
9.3 Preise zum Ablauf der Netto-
Preisgarantie 
Nach Ablauf der Netto-Preisgarantie 
zum Ende der Erstlaufzeit gelten 
dann die zu diesem Zeitpunkt aktuell 
auf der Internetseite der SWB 
veröffentlichten Preise Ihres Pro-
dukts. Demnach kommen also die 
Preise zur Anwendung, wie sie sich 
ausgehend von ihrem ursprüng-
lichen Preisstand bei Vertrags-
schluss für Kunden ohne Netto-
Preisgarantie fortentwickelt haben. 
Diese Preisentwicklung richtet sich 
nach den Regelungen zur Preis-
änderung gemäß den Punkten 9.2 
und 9.4 der Allgemeinen Bestim-
mungen. Die SWB wird mindestens 
6 Wochen vor Ablauf der Netto-
Preisgarantie eine briefliche Mit-
teilung mit den zum Ablauf der Netto-
Preisgarantie geltenden Preisen an 
den Kunden versenden. 
 
Ändern sich dadurch Ihre Preise, 
kann der Vertrag nach Maßgabe 
von Punkt 9.5 gekündigt werden. 
 
9.4 Preisänderungen nach Ablauf 
der Netto-Preisgarantie 
(1) Nach Ablauf der Netto-Preis-
garantie erfolgen Preisänderungen 
durch die SWB im Wege der 
einseitigen Leistungsbestimmung in 



Ausübung billigen Ermessens nach 
§ 315 BGB. Hierbei sind aus-
schließlich Änderungen der Kosten 
zu berücksichtigen, die für die 
Preisermittlung maßgeblich sind. Die 
SWB ist dabei berechtigt, Kosten-
steigerungen weiterzugeben, und 
verpflichtet, Kostensenkungen voll-
umfänglich bei der Preisermittlung zu 
berücksichtigen. Insbesondere ist die 
SWB verpflichtet, Kostensteige-
rungen nur unter Berücksichtigung 
gegenläufiger Kostensenkungen bei 
der Preisänderung zu berücksich-
tigen und damit bei jeder Betrach-
tung der Kostenentwicklung und bei 
jeder Preisermittlung eine Saldierung 
von Kostensteigerungen und Kosten-
senkungen vorzunehmen. Die SWB 
hat den Umfang und den Zeitpunkt 
einer Preisänderung so zu bestim-
men, dass Kostensenkungen nach 
denselben sachlichen und zeitlichen 
Maßstäben Rechnung getragen wird 
wie Kostenerhöhungen. Insbeson-
dere ist die SWB verpflichtet, in 
Bezug auf Kostensenkungen keinen 
längeren zeitlichen Abstand zwi-
schen der Betrachtung der Kosten-
entwicklung und der Vornahme einer 
Preisänderung anzusetzen, als dies 
bei Kostensteigerungen der Fall ist.  
(2) Änderungen der Preise gemäß 
Punkt 9.4 Absatz 1 werden erst nach 
brieflicher Mitteilung an den Kunden 
wirksam, die mindestens 6 Wochen 
vor der beabsichtigten Änderung 
erfolgen muss. Die SWB wird zu den 
beabsichtigten Änderungen zeit-
gleich mit der brieflichen Mitteilung 
an den Kunden die Änderungen auf 
ihrer Internetseite veröffentlichen.  
(3) Punkt 9.2 über Änderungen von 
Steuern und Abgaben sowie der 
EEG- und KWK-Umlage bleibt un-
berührt. 
(4) Der Vertrag kann im Falle einer 
Änderung der Preise nach 
Maßgabe von Punkt 9.5 gekündigt 
werden.  
 
9.5 Kündigungsrecht im Falle 
einer Preisänderung 
Der Vertrag kann im Falle einer 
Änderung der Preise mit einer 
Frist von einem Monat zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der 
Preisänderung gekündigt werden. 
Die Kündigung bedarf der Text-
form. Die Änderungen werden 
gegenüber demjenigen Kunden nicht 
wirksam, der bei einer fristgemäßen 
Kündigung des Vertrages mit der 
SWB die Einleitung eines Wechsels 
des Versorgungsverhältnisses durch 
entsprechenden Vertragsschluss 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung nachweist. Die SWB 
soll eine Kündigung innerhalb einer 
Frist von 2 Wochen nach Eingang in 
Textform bestätigen.  
 
9.6 Abgrenzung des Verbrauchs 
bei Preisänderungen  
Ändern sich innerhalb eines Ab-
grenzungszeitraums die verbrauchs- 
abhängigen Brutto-Preise, so wird 
der für die neuen Preise maß-
gebliche Verbrauch zeitanteilig be-
rechnet. Jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen sind auf der 
Grundlage der für die jeweilige 
Kundengruppe maßgeblichen Er-

fahrungswerte angemessen zu be-
rücksichtigen. 
 
10. Was müssen Sie zum Thema 
Abrechnung, Zahlungsweise, Ab-
schlagszahlung und zu den 
Zahlungsbedingungen wissen? 
(1) Ihr Stromverbrauch wird jährlich 
erfasst. Mit diesen Werten wird die 
Jahresrechnung erstellt. Bestimmt 
sich der zu zahlende Verbrauchs-
preis pro Kilowattstunde auf Basis 
einer Stufeneinteilung und ist der 
Abrechnungszeitraum kürzer oder 
länger als 365 Tage, so wird die 
jeweilige Stufe durch eine rech-
nerische Ermittlung des Verbrauchs 
auf 365 Tage bestimmt. Während 
des Abrechnungsjahrs kann die 
SWB Abschlagszahlungen von Ihnen 
verlangen. Diese bestimmt die SWB 
nach der Personenzahl in Ihrem 
Haushalt, Ihrem Jahresverbrauch 
und den allgemeinen Erfahrungs-
werten nach billigem Ermessen. 
(2) Ändern sich die Brutto-Preise, so 
können die daraufhin anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vom-
hundertsatz der Preisänderung ent-
sprechend angepasst werden.  
(3) Rechnungen und Abschlagszah-
lungen sind zu den von der SWB 
angegebenen Terminen fällig, 
frühestens jedoch 2 Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung. 
Die Fälligkeitstermine der Ab-
schlagszahlungen für das Folgejahr 
werden Ihnen in der Jahres-
abrechnung mitgeteilt. Als Zah-
lungsweise können Sie zwischen 
Banküberweisung und Erteilung 
einer Einzugsermächtigung wählen.  
(4) Sollte die Jahresabrechnung er-
geben, dass Sie zu hohe Abschläge 
bezahlt haben, wird Ihnen der Betrag 
unverzüglich erstattet oder 
spätestens mit der nächsten Ab-
schlagszahlung verrechnet. Ist der 
Stromlieferungsvertrag beendet, er-
halten Sie zu viel gezahlte Abschlä-
ge unverzüglich zurück.  
(5) Wenn Sie Einwände gegen 
Rechnungen oder Abschlagsbe-
rechnungen haben, dürfen Sie die 
Zahlung nur dann aufschieben oder 
verweigern, wenn  
a) die ernsthafte Möglichkeit eines 
offensichtlichen Fehlers besteht oder 
b) der in der Rechnung angegebene 
Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 
mehr als doppelt so hoch ist wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorhe-
rigen Abrechnungszeitraum. Darüber 
hinaus müssen Sie eine Nach-
prüfung der Messeinrichtung ver-
langt haben, im Rahmen derer die 
ordnungsgemäße Funktion des 
Messgeräts noch nicht festgestellt 
wurde.  
(6) Wenn Sie im Zahlungsverzug 
sind, kann die SWB Sie erneut zur 
Zahlung auffordern oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen 
lassen. Die Kosten, die dabei 
entstehen, kann die SWB für struktu-
rell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnen. Die Pauschale darf die 
nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen weist die 
SWB die Berechnungsgrundlage der 
Pauschale nach.  

(7) Gegen Ansprüche der SWB 
können Sie nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufrechnen.  
 
11. Wann müssen Sie mit Voraus-
zahlungen oder Sicherheitsleis-
tungen rechnen? 
(1) Die SWB kann Vorauszahlungen 
verlangen, wenn Grund zu der 
Annahme besteht, dass Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommen. Die 
Vorauszahlung bemisst sich nach 
der Höhe Ihrer aktuellen monat-
lichen Abschlagszahlung. Die SWB 
wird Ihnen den Beginn, die Höhe und 
die Gründe der Vorauszahlungen 
mitteilen und angeben, unter 
welchen Voraussetzungen die 
Vorauszahlungen wieder entfallen 
können. 
(2) Statt eine Vorauszahlung zu 
verlangen, kann die SWB beim 
Kunden einen Bargeld- oder Chip-
kartenzähler oder sonstige ver-
gleichbare Vorkassensysteme ein-
richten. 
(3) Sollten Sie keine Vorauszah-
lungen leisten oder dies nicht 
können, so kann die SWB in ange-
messener Höhe Sicherheit von Ihnen 
verlangen. Leisten Sie die Sicherheit 
in bar, wird sie zum jeweiligen 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB 
verzinst.  
(4) Sind Sie im Zahlungsverzug und 
kommen nach erneuter Auffor-
derung Ihren Zahlungsverpflich-
tungen nicht unverzüglich nach, so 
kann die SWB Ihre Sicherheits-
leistung verwerten. Darauf werden 
Sie in der Zahlungsaufforderung 
hingewiesen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu 
Ihren Lasten.  
(5) Sie erhalten Ihre Sicherheits-
leistung zurück, wenn die Voraus-
setzungen dafür nicht mehr be-
stehen. 
 
12. Wann kann die Stromlieferung 
unterbrochen werden? 
Wann kommt es zur fristlosen 
Kündigung? 
(1) Die SWB ist berechtigt, die Be-
lieferung ohne vorherige Androhung 
durch den Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn Sie einer 
vertraglichen Bestimmung in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft zu-
widerhandeln und die Unterbre-
chung erforderlich ist, um den 
Gebrauch von elektrischer Arbeit 
unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen zu verhindern.  
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen 
gegen wesentliche vertragliche Ver-
pflichtungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist die 
SWB berechtigt, die Belieferung 
4 Wochen nach Ankündigung unter-
brechen zu lassen und den zustän-
digen Netzbetreiber mit der 
Unterbrechung der Belieferung zu 
beauftragen. Die gilt nicht, wenn die 
Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung stehen oder Sie dar-
legen, dass hinreichende Aussicht 
besteht, das Sie Ihren Verpflich-



tungen nachkommen. Die SWB kann 
mit der Mahnung zugleich die Unter-
brechung der Belieferung ankün-
digen, sofern dies nicht außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung steht. Wegen Zah-
lungsverzugs darf die SWB eine 
Unterbrechung unter genannten 
Voraussetzungen nur durchführen 
lassen, wenn Sie nach Abzug 
etwaiger Anzahlungen mit Zah-
lungsverpflichtungen von mindes-
tens 100 € in Verzug sind. Bei der 
Berechnung der Höhe dieses Be-
trags bleiben diejenigen nicht 
titulierten Forderungen außer Be-
tracht, die Sie form- und fristgerecht 
sowie schlüssig begründet beanstan-
det haben. Ferner bleiben diejenigen 
Rückstände außer Betracht, die 
wegen einer Vereinbarung der SWB 
mit Ihnen noch nicht fällig sind oder 
die aus einer streitigen und noch 
nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung resultieren. 
(3) Der Beginn der Unterbrechung 
wird Ihnen 3 Werktage im Voraus 
angekündigt.  
(4) Die SWB hat die Belieferung 
unverzüglich wiederherstellen zu 
lassen, sobald die Gründe für ihre 
Unterbrechung entfallen sind und Sie 
die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung 
ersetzt haben. Die Kosten können für 
strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden. Die 
Pauschale darf die nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen weist die SWB 
die Berechnungsgrundlage der Pau-
schale nach. Der Nachweis 
geringerer Kosten ist Ihnen gestattet.  
(5) Die SWB ist in den Fällen des 
Punkts 12 Absatz 1 berechtigt, das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündi-
gen, wenn die Voraussetzungen zur 
Unterbrechung der Belieferung 
wiederholt vorliegen. Bei wieder-
holten Zuwiderhandlungen nach 
Punkt 12 Absatz 2 ist die SWB zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, 
wenn sie 2 Wochen vorher ange-
kündigt wurde; Punkt 12 Absatz 2 
und 3 gelten entsprechend.  
 
13. Können Sie Ihren Stromlie-
ferungsvertrag auf Dritte über-
tragen? 
Eine Übertragung dieses Vertrags 
auf einen Dritten bedarf der Zu-
stimmung der SWB. 
 
14. Was geschieht mit Ihren per-
sönlichen Daten? 
Ihre zur Durchführung des Strom-
lieferungsvertrags erforderlichen 
personenbezogenen Daten werden 
von der SWB als datenschutzrecht-
lich verantwortliche Stelle nach 
Maßgabe des Bundesdatenschutz-
gesetzes erhoben, verarbeitet und 
genutzt. 
 
15. Wie erfolgen Änderungen der 
Allgemeinen Bestimmungen? 
(1) Die SWB ist zu einer Änderung 
der Allgemeinen Bestimmungen be-
rechtigt, wenn eine für die Ver-
tragsparteien unvorhersehbare Ver-
änderung der rechtlichen oder tat-
sächlichen Lage eintritt, auf deren 

Eintritt sie keinen Einfluss hat, oder 
wenn eine oder mehrere Klauseln 
dieser Allgemeinen Bestimmungen 
durch eine Gesetzesänderung oder 
ein rechtskräftiges Gerichtsurteil 
gegen die SWB unwirksam gewor-
den sind oder ein sonstiges rechts-
kräftiges Gerichtsurteil unwirksam zu 
werden drohen und diese Verän-
derung zu einer nicht unbedeuten-
den Störung der von den Parteien 
bei Vertragsschluss zugrunde 
gelegten Interessenlage – insbeson-
dere im Hinblick auf das Verhältnis 
von Leistung und Gegenleistung – 
führt, welche nicht durch die An-
wendung einer gesetzlichen Rege-
lung ausgeglichen werden kann. 
Geändert werden können dabei 
jeweils nur diejenigen Bestim-
mungen, deren Änderung im Sinne 
dieser Bestimmung notwendig ist. 
Durch die geänderten Bestim-
mungen darf der Vertragspartner der 
SWB gegenüber denjenigen Rege-
lungen, die sie ersetzen, nicht 
wesentlich benachteiligt werden.  
(2) Die SWB wird Sie auf eine 
Änderung der Allgemeinen Be-
stimmungen in Textform rechtzeitig 
hinweisen. Die Änderung gilt als 
genehmigt, wenn Sie ihr nicht binnen 
6 Wochen in Textform wider-
sprechen. Die geänderte Fassung 
der Allgemeinen Bestimmungen wird 
dann Bestandteil der weiteren 
Vertragsbeziehung. Die SWB wird 
Sie bei der Bekanntgabe der 
Änderungen auf diese Folgen 
besonders hinweisen. Die Frist ist 
gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb von 6 Wochen nach 
Bekanntgabe abgesandt worden ist.  
 
 
Wer ist Ihr Vertragspartner? 
 
Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG  
Am Hohen Markstein 3 
74722 Buchen  
 
AG Mannheim HRA460356 
Persönlich haftende Gesellschaf-
terin: Management Stadtwerke 
Buchen GmbH  HRB 460634 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Bürgermeister Roland Burger 
 
USt-IdNr.: DE 225475891 
 
Geschäftsführer: Kurt Hemberger  
Geschäftsführer: Matthias Gruber 
 
 
Wie kann ich den Kundenservice 
der Stadtwerke erreichen? 
 
Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG 
Am Hohen Markstein 3 
74722 Buchen 
Telefon: 0 62 81/ 5 35-0 
 
E-Mail: info@swb4u.de 
 
Internet: www.swb4u.de 


